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RS OGH 1988/4/27 14Os20/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1988

Norm

StGB §43

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Voraussetzungen des § 43 StGB sind neben dem Vorleben des Rechtsbrechers jedenfalls auch

die Art der strafbaren Handlung, sein Verhalten nach der Tat, vor allem aber der Grad der Schuld des Täters zu

berücksichtigen.
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